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DE 1  DE 

ANHANG  

 
Von den Mitgliedstaaten, die Mitglieder der Suchtstoffkommission sind und gemeinsam im 
Interesse der Union handeln, vom 18. bis 22. März 2018 auf der 62. Tagung der 
Suchtstoffkommission über Änderungen des Anwendungsbereichs der Kontrollen von Stoffen 
zu vertretender Standpunkt: 
 

(1) ADB-FUBINACA ist in Anhang II des Übereinkommens über psychotrope Stoffe 
aufzunehmen. 

(2) FUB-AMB ist in Anhang II des Übereinkommens über psychotrope Stoffe 
aufzunehmen. 

(3) ADB-CHMINACA ist in Anhang II des Übereinkommens über psychotrope Stoffe 
aufzunehmen. 

(4) CUMYL-4CN-BINACA ist in Anhang II des Übereinkommens über psychotrope 
Stoffe aufzunehmen. 

(5) Cyclopropylfentanyl ist in Anhang I des Übereinkommens über Suchtstoffe 
aufzunehmen.  

(6) Methoxyacetylfentanyl ist in Anhang I des Übereinkommens über Suchtstoffe 
aufzunehmen. 

(7) Ortho-Fluorfentanyl ist in Anhang I des Übereinkommens über Suchtstoffe 
aufzunehmen. 

(8) p-Fluorbutyrylfentanyl ist in Anhang I des Übereinkommens über Suchtstoffe 
aufzunehmen. 

(9) p-Methoxy-butyrylfentanyl ist in Anhang I des Übereinkommens über Suchtstoffe 
aufzunehmen. 

(10) N-Ethylnorpentylon ist in Anhang II des Übereinkommens über psychotrope Stoffe 
aufzunehmen. 
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